
12. Beiblatt Bel~latt zur Parlament~k~rrespon~enz 

129/3 Anfrage 

der_Abg o Dr. G red 1 e r, Her z eIe und Genossen 

an den BUUdesminister für Inneres. 

betreffend Ausstellung 'von Leumundsnoten. 

24 .. Feber 1954 

Bei allen möglichen, aber auch bei unpassenden Gelegenheiten werden über 

einzeln~ Staatsbürger Leumundsnoten abverlangt und auch ausgestellt. Die Aus­

stellung sQ1cher Boten,einschliesslich der sog~nannten tlSittenzeugnissen, obliegt 

dan Gameindebehörden (Art.120,Abs.3 Zl. 1 u. 7 der_BundesVarfas~ung 1929),iIL ' 
Orten, wo die örtlichen Polizeiangelegenheiten Buudesbe,..'1örden übertragen sind:, 

diesen. 

Auoh die mei st an Gemeindeordnungen enthalten einen Passus, dass dia nSi tten-

l)olizei" Gemeindeangelegcnheitseij und aus diesen Bes.timmungen wird das Recht 

dQS Gemeindevorstehers abgeleitet, Si ttenzeugn:is se und Leumundsnoten auszustellent# 

Die wichtigsten Fälle, i,n dellen Leumundsnoten auszustellen sind,_silld die­

jenigen, wo ein Gericht in elllcm...., Strafverfahren bei der Gemeindebehörde eine 

Leumundsnote einholt. Aber auch darüber hinaus, insbesondere bei der Verleihung 

von Konzessionen_und anderen Berechtigungen (Anstellungen im 6ffentlicha~ Dienst) 

wird eine Leumundsnote des GemeindevorsteherS eingeholt • 

. Es kann keinem Zweifel unt erliegen, dass dios e_ganze Einrichtung ei:ne r längs t 

yergangOl'lell staatsrechtliohen Periode angehört l in der_die AD,3iDht bostal'd', dass 

das_ sitt liehe Leben eines Staatsbürgers nicht nur von dell Behörden zu überwachen, 

sondern auch zu beeinfllS sen sei. nies ist insbesondere dortdor Fall, wo imm..or 

wieder von Gesuohstcllern die Beibringung eines Sittenzeugnisses yerlangt wird~ . 
Solche Praktiken widerspreohen freiheitliohen und republikanisoh-demokratischen 

GrWl dans ohauungena 

nio_ immer stärker "rerdende parteipoli tisohELBccinflus s'Ung des gesamten Ver:·­

llaltungsdienstes hat es aber mit sich gebracht, dass in steigep.dem Masse sogar 

die partci~olitiscbo Gesinnung von Personen ~ Gegonstande von Leumundsnoten 

g,c~aohvWirdo Nicht nur fragen Verwalt ungsbehörden bei den Gemeindevorstehern um 

r,ltib politische Gesinnung einzelner Personen: an, sondern diese geben auch übf~r 
.... 
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solche AngolQgenhciten Auskwlft,g Duroh so lohe P;rakti kerl. \lird die EinrichttU'lg 

der Leumundsnoten verfassungswidrig, da souohl da.:.; Staatsgrunc:tgcs ct.z über d11;" 

Recht der freien Meinungsäusscry,nr als aU.Qh aas Wo.hlgqhcirnnis verlctzt.ui::'d .. 

Die Einriohtung der Lcumulldsnot011 uird auch in steigendem Massa dadurch 

missbraucht, dass~gchässigc lJl1d schädigende AuskUuf-to erteilt werdüll, die cnt·· 

!Teder uahrhei tSVlidrig sind Oder st ark vergröbc:l:'t dargestellte Einzelheit cn tiber 

d.as Leben (las Beurteilten bringen" wt,iJdorholt UUrdJ:ll LcumuUdsnotcn dazu miss­

braucht, bei Konzessionsverleihungen den crs,tral1gig stehendon KonzcssionsITol'"J<.: r 

zu diffamieren und dadurch die KOl1zess ion .. andcl'c;l'). zuzuschanzen.Q Es sind sogar 

·desrTC~gen bereits Strafverfahroll gegen GC!1darmeriQorgane und a;nderc zur .4,usstd­

lung von Leumundsnoten BercchtiEste wegen Missb!'m.~oh~ der AmtsgeVIalt aurohgc~· 

führt· i7orqen .. 

Verschärft wird diese lliltragbarc Situation dadurch~ dass der Vorwaltungsgc­

rio~tshot don BescheidcharaktDI' einer Leumundsnoto in Abrede stellt, sOdass.also 

der durch eine falsche LeumUl1dsnote Geschädigte vorerst kc::n Mittel hat, sich 

gegen diese niffamierung. zur Wehr zu sctzcn~ 

All diese. Tatsachen und..,VorkommnissczwingQll die Gesetzgebung, hier regelnd 

einzugreifen. damit insbesondere die Fälle~ in dCl'lOl1 toumundsnoten einzuhol.on 

sind,' eingeschränkt werden" _ \ 

bie unterzeichneten Abgeordneten stellen do.h81' an den Herrn Bundesminister 

für Inneres die 

Ist der_Herr Bundesminister bereit, dcm Hause ehestcns..,einon Gest:tzcmtuurf 

vorzulegen, der die Ausstellung von Lcumundsnotel1_rcgclt und festlegt). da.ss_ 

1. die Ausst ellung solcher Noten auf_das Uindcstmn.ss cing ... ~schrä.nkt Vlira; 

2. der Bourteilte au'tomatisch bei jeder Ausstellung ein.:;~· solchon Note oino 

Abschrift zugestellt erhält, wobei ihm v~lle Rechtsnittel im Sinne dOS AVG zuge­

standon uerden mUmslen1' 

129/J VII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




